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Bitte beachten Sie: Wenn Sie im 
Mahnantrag den Rechnungsaussteller 
oder das Rechnungsdatum nicht oder 
falsch angegeben haben, ist Ihre For-
derung nicht hinreichend präzisiert. 
Dann verjähren Ihre Forderungen trotz 
rechtzeitiger Antragstellung. Gleiches 
gilt, wenn Sie nicht nachweisen kön-
nen, dass die Rechnungen oder For-
derungsschreiben dem Mieter vorab 

tatsächlich zugegangen sind (BGH, Ur-
teile v. 06.11.07, Az. X ZR 103/05 und 
v. 17.11.10, Az. VIII ZR 211/09).

Sie sichern Ihre Ansprüche für 
30 Jahre

Nicht selten zögern Vermieter, Ihre 
Ansprüche gerichtlich – oder eben per 
Mahnbescheid – geltend zu machen, 
da bei dem Mieter „sowieso nichts zu 

holen“ sei. Bedenken Sie jedoch: Falls 
Ihr Mieter keinen Widerspruch ein-
legt, erhalten Sie zügig einen Vollstre-
ckungsbescheid. Den Verfahrensablauf 
entnehmen Sie nachfolgender Grafik. 
Und aus dem Vollstreckungstitel kön-
nen Sie 30 Jahre lang vollstrecken. Das 
ist eine lange Zeit, in der viele Schuld-
ner früher oder später doch wieder zu 
Geld kommen.

So geht’s: In 3 Wochen zum Vollstreckungstitel
So handeln Sie So agiert das Gericht So kann Ihr Mieter reagieren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag auf Erlass eines  
Mahnbescheids (§ 690 ZPO)

Zahlung der Kosten

evtl. 
Zahlung der Gerichtsgebühr

+
Antrag auf Abgabe an das  

Prozessgericht

Antrag auf Erlass eines  
Vollstreckungsbescheids

Sie können die Zwangsvoll
streckung in das Vermögen  

des Mieters beginnen

wenn kein Widerspruch des Mieters 
innerhalb von 2 Wochen ab Zustel-
lung des Mahnbescheids an Mieter:

Prüfung

Erlass des Mahnbescheids  
(§ 692 ZPO)

Zustellnachricht
+ Kostenrechnung
+ �vorbereiteter Antrag auf Erlass eines 

Vollstreckungsbescheids an Vermieter

Zustellung an den Mieter

Widerspruchsnachricht mit Berechnung 
der Gerichtsgebühr an Vermieter

Abgabe an das Prozessgericht

normales Klageverfahren 
schließt sich an

wenn bis jetzt kein  
Widerspruch des Mieters

Erlass des Vollstreckungs- 
bescheids (§ 699 ZPO)

Zustellung an den Mieter

Zustellnachricht
+ �vollstreckbare Ausfertigung des  

Vollstreckungsbescheids an Vermieter

evtl. Widerspruch des  
Mieters (§ 694 ZPO)

evtl. Antrag auf Abgabe  
an das Prozessgericht

evtl. Einspruch des  
Mieters (§ 700 ZPO)


